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II.

D ie Werbung-

Die W erbung inoffizieller M itarbeiter bildet einen H öhepunkt in der operativen 
Arbeit und erfordert vom operativen M itarbeiter viel Geschick, ein gutes Ein
fühlungsvermögen und hohe fachliche Kenntnisse. Die W erbung darf nicht 
schematisch und formal durchgeführt werden, sondern m uß eine schöpferische 
Arbeit sein. Jede W erbung bedarf der Genehm igung leitender M itarbeiter.
Die Genehmigung erteilt bei Geheimen Inform atoren und Inhabern  konspirati
ver Wohnungen der Leiter der Kreisdienststelle oder der Leiter der Abteilung.
Bei Geheimen H auptinform atoren, Geheimen M itarbeiteim und Geheimen M it
arbeitern im besonderen Einsatz w ird  die Genehm igung zur W erbung von den 
Leitern der Bezirksverwaltungen, den H auptabteilungsleitern, Leitern selbstän
diger Abteilungen und deren S te llvertreter erteilt.
Die Suche nach geeigneten Personen zur A nw erbung als inoffizielle M itarbeiter 
ist auf allen Linien und in allen Objekten und auch W ohngebieten, die der 
Bearbeitung durch die Organe des M inisterium s fü r S taatssicherheit unterliegen, 
von allen operativen M itarbeitern  des M inisterium s fü r Staatssicherheit als 
ständige Aufgabe zu betrachten und zielstrebig durchzuführen.
Entsprechend den Aufgaben erfolgt die Auswahl der inoffiziellen M itarbeiter in 
solchen Personenkreisen, die fü r die erfolgreiche Lösung der Aufgaben der 
Organe des M inisteriums fü r Staatssicherheit geeignet sind. Bestimmend fü r die 
Auswahl der K andidaten sind im m er die operative S ituation und die sich aus 
ihrer Analyse ergebenden Schwerpunkte. Ein wesentliches Hilfsm ittel fü r die 
Suche inoffizieller M itarbeiter sind die Objektvorgänge und Sachakten.

1. Die Auswahl der fü r die W erbung vorgesehenen Personen (Kandidaten)

Der operative M itarbeiter m uß auf jeden Fall verhindern, daß bei der Erw ei
terung des Netzes der inoffiziellen M itarbeiter dieses m it ungeeigneten inoffi
ziellen M itarbeitern belastet w ird  oder unzuverlässige Elem ente eindringen.
Jeder operative M itarbeiter m uß sich darum  bei der A ufklärung zur A nw erbung 
von folgenden, Prinzipien der A usw ahl leiten lassen:

Die Zweckmäßigkeit der Werbung, 
die Tauglichkeit und
die Zuverlässigkeit der zur W erbung vorgesehenen Personen, 
d ie ' Möglichkeit der W erbung und konspirativen Zusam m enarbeit. 

Zweckmäßig sind zum Beispiel A nw erbungen fü r folgende Aufgabenkom plexe:
a) Sicherung diversionsgefährdeter Stellen, w ichtiger Anlagen oder Abteilungen 

eines Objektes.
b) Kontrolle bestim m ter K onzentrationen verdächtiger Personen.
c) Bearbeitung von verdächtigen und feindlich tätigen Personen in Vorgängen.
d) Verhinderung der Bildung von feindlich tätigen Gruppen.
e) Durchführung anderer operativ  notw endiger M aßnahm en wie Beobachtung, 

Aufklärung, Erm ittlung, Fahndung, Kuriere.
f) Verhinderung der V erbreitung feindlicher Ideologien.
g) Eindringen in feindliche Dienststellen.
U nter Tauglichkeit der zur W erbung vorgesehenen Person sind solche Faktoren 
zu verstehen, die die G ew ähr geben, daß diese Person die notwendigen V oraus
setzungen zur Erfüllung bestim m ter Aufgaben besitzt.


